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1. Anlass und Aufgabenstellung 

D�D�V�� �.�D�X�I�K�D�X�V�� �Ä�.�D�U�V�W�D�G�W�� �D�P�� �+�H�U�P�D�Q�Q�S�O�D�W�]�³ soll umfangreich umgebaut und erweitert wer-
den. Für den Umbau werden große Teil des Bestandsgebäudes bis auf die tragenden Ele-
mente zurückgebaut und neu errichtet. Die freien Grundstücksflächen werden für Neubauten 
in Anspruch genommen. In diesem Zusammenhang ist die Aufstellung eines vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans vorgesehen. 

Das Plangebiet liegt unmittelbar am Hermannplatz in Berlin-Kreuzberg zwischen Urbanstra-
ße im Norden und Hasenheide im Süden und umfasst die Grundstücke Urbanstraße 72 und 
Hasenheide 5 und 6. Östlich grenzt der Hermannplatz mit Straßenverkehrsflächen an das 
Plangebiet. Alle drei Straßen sind stark befahren. Westlich wird das Plangebiet von Gewer-
be- und Wohngebäuden begrenzt. Südwestlich der Baufläche befindet sich der ca. 50 ha 
große Volkspark Hasenheide. Darüber hinaus ist die Umgebung der Baufläche dicht bebaut. 
Die Fläche des Baugrundstücks beträgt ca. 1,70 ha. Die Lage des Plangebietes bzw. Bau-
grundstücks zeigt Abb. 1. 

 

Abb. 1: �*�U�H�Q�]�H���G�H�V���%�D�X�J�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�V���Ä�.�D�U�V�W�D�G�W���D�P���+�H�U�P�D�Q�Q�S�O�D�W�]�³����Quelle Kartengrundlage: 
Geoportal Berlin / Berlin-Zoom (Farbausgabe)) 
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Mit dem Bebauungsplanverfahren werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den 
Umbau �E�]�Z�����(�U�Q�H�X�H�U�X�Q�J���G�H�V���.�D�X�I�K�D�X�V�H�V���Ä�.�D�U�V�W�D�G�W���D�P���+�H�U�P�D�Q�Q�S�O�D�W�]�³ geschaffen. Der vor-
liegende Artenschutzbeitrag wird Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und damit 
Genehmigungsvoraussetzung. Er enthält die artenschutzrechtlichen Belange im Hinblick auf 
die Beurteilung in Bezug auf § 44 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz). 

Mit der geplanten Sanierung bzw. Erneuerung des Kaufhauses sind möglicherweise Eingriffe 
in Biotope (insbesondere den Gebäudebestand) erforderlich, die allgemein Lebensstätten 
von Tieren und Pflanzen darstellen.  

Die Regelungen des Baugesetzbuches (BauGB) verlangen in § 1 Abs. 6 Nr. 7a die Berück-
sichtigung von Auswirkungen u. a. auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt und in § 1a 
Abs. 3 die Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich im Rah-
men der Abwägung. Die Regelungen beziehen sich jedoch nicht auf den besonderen Arten-
schutz gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Wenn auch der Träger 
der Bauleitplanung nicht als direkter Adressat des § 44 Abs. 1 BNatSchG gilt, kann dennoch 
der besondere Artenschutz einen rechtlichen Hinderungsgrund darstellen, der eine man-
gelnde Vollzugsfähigkeit der Planung begründet.  

Um rechtliche Beanstandungen zu vermeiden bzw. die Vollzugsfähigkeit des Vorhabens 
nicht zu gefährden, ist zu prüfen, ob eine Betroffenheit von europäisch streng geschützten 
Arten und europäisch geschützten Vogelarten vorliegt und ob Konflikte mit den artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG durch das beab-
sichtigte Vorhaben gegeben sind. Als Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit von 
Vorhaben müssen bei Vorliegen von artenschutzrechtlichen Verboten, die Ausnahme-
voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft werden.  

Generell ist zusätzlich begründet auszuschließen, dass keine weiteren europarechtlich ge-
schützten Arten von dem Vorhaben betroffen sind.  

Zielsetzung des hier vorgelegten Gutachtens ist die Prüfung, inwieweit die Verbote des be-
sonderen Artenschutzrechtes im Zusammenhang mit den durch den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan vorbereiteten Nutzungsänderungen für europarechtlich geschützte Arten 
tatbeständig werden, und das Aufzeigen der sich ggf. ergebenden Rechtsfolgen.  

  



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

�%�D�X�Y�R�U�K�D�E�H�Q���Ä�.�D�U�V�W�D�G�W���D�P���+�H�U�P�D�Q�Q�S�O�D�W�]�³ 

 

  3 

2. Datenquellen und durchgeführte Untersuchungen 

Der Untersuchungsumfang und die Untersuchungsmethodik für die artenschutzrechtliche 
Prüfung für den vo�U�K�D�E�H�Q�E�H�]�R�J�H�Q�H�Q�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �Ä�.�D�U�V�W�D�G�W�� �D�P�� �+�H�U�P�D�Q�Q�S�O�D�W�]�³�� �L�Q�� �%�H�U�O�L�Q��
im Ortsteil Kreuzberg basieren auf dem Untersuchungsinhalt des besonderen Artenschutzes 
und beziehen sich demzufolge auf die im Vorhabens- bzw. Wirkraum befindlichen gemein-
schaftsrechtlich streng geschützten Tier- und Pflanzenarten einschließlich europäischer Vo-
gelarten.  

Im größtenteils versiegelten Plangebiet sind Vorkommen von Fledermäusen und Brutvögeln 
relevant. Das Vorkommen weiterer planungsrelevanter Tierarten und Artengruppen (z. B. 
Reptilien, Amphibien, Insekten) kann auf Grund der sehr naturfernen Biotopstruktur bzw. 
fehlender geeigneter Biotope mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Entspre-
chend wurden im Zusammenhang mit der Erstellung des vorliegenden Gutachtens eine Er-
fassung der Biotope sowie der Artenschutz relevanten Artengruppen der Vögel und Fleder-
mäuse durchgeführt. Die Erfassung der Biotoptypen erfolgte im Juni 2021, die Erfassung der 
Avifauna sowie der Fledermausaktivitäten im Juni und Juli 2021.  

Im Einzelnen wurden folgende Untersuchungen durchgeführt:  

�x Biotoptypenkartierung inkl. Erfassung der charakteristischen floristischen Arten, 

�x Erfassung der Brutvögel, 

�x Erfassung von Fledermäusen, 

�x Erfassung des Quartierpotentials für gebäudebewohnende Tierarten. 

Als Plangrundlage liegt der amtliche Lageplan für die Grundstücke Hasenheide 5,6 und Ur-
banstraße 71 mit der Grenze des Baugrundstücks (REK & WIECK 2019) vor. 

Der Untersuchungsraum umfasst den Bereich, in dem es zu Beeinträchtigungen der Lebens-
stätten bzw. lokalen Population der relevanten Arten sowie zu Verbotstatbeständen gemäß 
§ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG kommen kann (MIL 2018). Es wurde abgeschätzt, wel-
che Arten potenziell im Vorhabenbereich vorkommen. Unter den potenziellen Gebäudebrü-
tern Haussperling, Hausrotschwanz und Mauersegler weist der Hausrotschwanz die längste 
planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz in Höhe von 15 m auf (Fluchtdistanz laut 
GASSNER et al. 2010). Daher wurde die Grenze in einem Umkreis von 15 m um den Vorha-
benbereich als Grenze des Untersuchungsraumes definiert (s. Abb. 2). 
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Abb. 2: �*�U�H�Q�]�H���G�H�V���%�D�X�J�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�V���Ä�.�D�U�V�W�D�G�W���D�P���+�H�U�P�D�Q�Q�S�O�D�W�]�³�����U�R�W�����X�Q�G���G�H�V���8�Q�W�H�U�V�X��
chungsraumes (gelb) (Quelle Luftbild: Geoportal Berlin / DOP20RGBI 2021) 

Im Folgenden werden die jeweilige Methodik der Erfassungen und die Ergebnisse der Unter-
suchungen dargestellt. 

2.1. Bestand Biotoptypen 

Methodik 

Zur Charakterisierung der Lebensräume von Flora und Fauna wurden die Biotoptypen im 
Rahmen einer terrestrischen Kartierung erfasst. Die Einordnung der Biotoptypen erfolgt ent-
sprechend der Berliner Biotoptypenliste (KÖSTLER et al. 2005). Die Kartierung erfolgte am 
23.06.2021. 

Zusätzlich werden Einzelbäume, die nach der Baumschutzverordnung Berlin geschützt sind, 
hinsichtlich Stammumfang und ökologischer Wertigkeit aufgenommen. 

Als Grundlage für die Kartierung wurde seitens des Auftraggebers ein amtlicher Lageplan zur 
Verfügung gestellt (s. o.). 

Ergebnis 

Im Folgenden werden die erfassten Biotoptypen beschrieben. 
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Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen (12) 

Das Plangebiet ist vollständig dem Biotoptyp �Ä�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�H���%�O�R�F�N�E�H�E�D�X�X�Q�J���P�L�W���Y�H�U�V�L�H�J�H�O�W�H�Q��
�,�Q�Q�H�Q�K�|�I�H�Q�³���������������������]�X�]�X�R�U�G�Q�H�Q�����'�H�U���•�E�H�U�Z�L�H�J�H�Q�G�H���)�O�l�F�K�H�Q�D�Q�W�H�L�O���Z�L�U�G���Y�R�Q���*�H�V�F�K�l�I�W�V- und 
Wohngebäuden sowie an der Urbanstraße von einem Parkhaus eingenommen. Der Innenhof 
umfasst zum einen die tiefer gelegte Ladezone des Kaufhauses Karstadt, das Gebäude ei-
nes griechischen Cafés, Stellflächen für Pkw und Fahrräder sowie Wegeflächen. Der Innen-
hof ist vollständig mit großformatigen Betonplatten versiegelt. In den Fugen der Betonplatten 
findet sich schütterer Bewuchs aus einjährigen, trittverträglichen Arten wie Vogel-Knöterich 
(Polygonum aviculare agg.), Portulak (Portulaca oleracea), Zurückgebogener Fuchsschwanz 
(Amaranthus retroflexus), Einjähriges Rispengras (Poa annua), Kanadisches Berufkraut 
(Conyza canadensis), Breit-Wegereich (Plantago major), Feld-Ehrenpreis (Veronica arven-
sis) und Strahlenlose Kamille (Matricaria discoidea). Vertikale Begrünung ist nur in Form von 
Kübelpflanzen vorhanden. Baumarten sind Sand-Birke (Betula pendula), Esskastanie (Cas-
tanea sativa), Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Gemeine Kiefer (Pinus sylvestris), Kirsche 
(Prunus spec.) und Olive (Olea europaea). Hinzu kommen Zierstauden und Ziersträucher 
wie z. B. Gemeiner Flieder (Syringa vulgaris).  

Auf zwei Dachflächen im Bereich der Anlieferung ist extensive Dachbegrünung (12911) vor-
handen. Hier finden sich Arten wie Rot-Schwingel (Festuca rubra), Graukresse (Berteroa 
incana), Felsen-Fetthenne (Sedum rupestre), Land-Reitgras (Calamagrostis epigeios), 
Schafgarbe (Achillea millefolium), Tüpfel-Johanniskraut (Hypericum perforatum), Kanadische 
Goldrute (Solidago canadensis) und Aufwuchs von Sand-Birke (Betula pendula). 

Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL und somit gemeinschaftsrecht-
lich streng geschützten Pflanzenarten sind nicht vorhanden. 

Auf dem westlich angrenzenden Grundstück befinden sich drei alte Einzelbäume (0715211). 
Es handelt sich um Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus). 

Unmittelbar an das Plangebiet grenzen im Norden, Osten und Süden Straßen mit Asphalt- 
oder Betondecken (12612). 

�'�L�H�� �.�D�U�W�H�� �ÄBestand �%�L�R�W�R�S�W�\�S�H�Q�³��im Anhang zeigt die räumliche Verteilung im Maßstab 
1:1.000.  

An der Urbanstraße stehen sechs Straßenbäume (Linden (Tilia spec.)), an der Hasenheide 
fünf (Spitz-Ahorn (Acer platanoides)) (GEOPORTAL BERLIN ���������E�����V�L�H�K�H���.�D�U�W�H���Ä�%�L�R�W�R�S�W�\�S�H�Q�³���� 

Die Berliner Baumschutzverordnung (BaumSchVO) stellt alle Laubbäume (mit Ausnahme 
von Obstbäumen) sowie Waldkiefern und Walnüsse mit einem Brusthöhen-Stammumfang ab 
80 cm bzw. bei mehrstämmigen Bäumen ab 50 cm unter Schutz. 

Gemäß der Berliner Baumschutzverordnung geschützter Baumbestand ist im Geltungsbe-
reich, mit Ausnahme der Straßenbäume an Urbanstraße und Hasenheide nicht vorhanden. 

2.2. Bestand Fledermäuse inkl. Quartierpotential 

2.2.1 Methodik 

Für die Fledermauserfassung erfolgten zwei abendliche Beobachtungen der Flugaktivität: am 
30. Juni und 8. Juli 2021. Bei günstigen Untersuchungsbedingungen (vgl. TRAUTNER et al. 
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2021), d. h. bei vergleichsweise milden Temperaturen, wenig Wind und keinem Nieder-
schlag, begann in der frühen Dämmerung (ca. ½ h vor Sonnenuntergang) die Untersuchung 
an potentiellen Quartierstandorten im Untersuchungsgebiet, d. h. insbesondere an der 
Brandwand Hasenheide 7. Dort wurde zunächst auf Sozialrufe aufwachender Fledermäuse 
geachtet, um einen Hinweis auf vorhandene Tagesquartiere zu erhalten. Anschließend wur-
de auf das Flugverhalten geachtet. Die Helligkeit in der ersten Aktivitätsphase ermöglicht es, 
Fledermäuse beim Ausflug aus ihren Tagesverstecken und bei der frühen Jagd zu beobach-
ten. So ist zu bewerten, in welcher Form die Untersuchungsfläche genutzt wird. Es war das 
Ziel, Bereiche hoher Flugaktivität zu ermitteln und zwischen Jagdgebieten sowie Flugrouten 
zu unterscheiden. Zu beachten war dabei vor allem, ob regelmäßig genutzte Flugrouten zu 
Jagdgebieten durch eine Bebauung zerschnitten werden könnten. Da auf der Baufläche nur 
eine sehr geringe Flugaktivität zu erwarten und nachzuweisen war, wurde zusätzlich in der 
Hasenheide beobachtet, ob die Witterung für Fledermäuse günstig war. Bei allen Begehun-
gen wurden mindestens zwei Bat-Detektoren eingesetzt: Ein Heterodyne-Bat-Receiver zur 
akustischen Erfassung der Flugaktivität und ein Fledermaus-Detektor mit Rufaufzeichnung 
und Echtzeitanalyse der aufgezeichneten Ortungsrufe. Der Fledermaus-Detektor macht die 
für Fledermäuse typischen Ultraschall-Ortungsrufe für das menschliche Ohr hörbar. Damit 
sind die bei zunehmender Dunkelheit visuell kaum noch erfassbaren Tiere anhand ihrer Or-
tungsrufe wahrzunehmen und aufzuspüren. Zusätzlich wurden zur besseren Sofortbestim-
mung und Nachbeobachtung Ortungsrufe in Echtzeit visualisiert, analysiert und bestimmt. 
Damit war es möglich, zweifelhafte Rufe umgehend zu überprüfen, sofern die Fledermäuse 
noch am Beobachtungspunkt flogen. Sofern erforderlich wurden die aufgezeichneten Rufe 
zusätzlich mit der Software BatIdent ausgewertet. Die Bestimmung der Fledermausgattun-
gen und 
-arten erfolgte über die Frequenz und den Klang der Impulse im Fledermaus-Detektor sowie 
durch Flugbeobachtung in der Dämmerung oder an Laternen und auf Lichtungen. Eine si-
chere Zuordnung der Rufe zu einer Art ist jedoch nicht immer möglich, da die Orientierungs-
laute keine soziale Funktion haben, wie z.B. der Vogelgesang. Sie sind daher auch nicht 
streng artspezifisch, sondern aufgrund ihrer quasi technischen Funktion situationsabhängig. 
Die verschiedenen Arten orten in vergleichbaren Situationen so ähnlich, dass lediglich 

�Ä�J�H�Q�D�X�H���.�H�Q�Q�W�Q�L�V���Y�R�Q�����������-�D�J�G�E�L�R�W�R�S���X�V�Z�����G�H�U���Y�H�U�V�Fhiedenen Arten, die sich nur in jahrelan-
�J�H�U���(�U�I�D�K�U�X�Q�J���V�D�P�P�H�O�Q�����D�E�H�U���O�H�L�G�H�U���N�D�X�P���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y���Z�L�H�G�H�U�J�H�E�H�Q���O�l�V�V�W�³ 

(WEID & V. HELVERSEN 1987), Rückschlüsse auf einzelne Arten ermöglicht. WEID & 

V. HELVERSEN (1987) betonen außerdem, dass die Sicherheit bei der Freilandbestimmung 
mit zunehmender Kenntnis eines Gebietes steigt. 

2.2.2 Ergebnis 

Die Planfläche ist durch einen hohen Versiegelungs- und Bebauungsanteil charakterisiert 
und dadurch als Jagdgebiet für Fledermäuse weitestgehend ungeeignet. Es existieren je-
doch an der Brandwand Hasenheide 7 zahlreiche Versteckmöglichkeiten (siehe Abb. 3) und 
mit dem Volkspark Hasenheide liegen sehr gut geeignete Jagdgebiete in unmittelbarer Nähe 
der Baufläche. Durch die günstige Vernetzung ist das Quartierpotential in der Brandwand für 
Fledermäuse nutzbar und es war der Ausflug einer Zwergfledermaus zu beobachten (Tages-
versteck; siehe Abb. 4). Damit ist die Nutzung der Brandwand durch Zwergfledermäuse be-
legt. 



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

�%�D�X�Y�R�U�K�D�E�H�Q���Ä�.�D�U�V�W�D�G�W���D�P���+�H�U�P�D�Q�Q�S�O�D�W�]�³ 

 

  7 

 

Abb. 3: Karstadt Hermannplatz in Berlin-Kreuzberg, Rückseite Hasenheide 5, 7 (Foto C. 
Kallasch) 

 

Abb. 4: Brandwand Hasenheide 7: Tagesversteck einer Zwergfledermaus (rot) und Nistplät-
ze von Mauerseglern (gelb) (Foto C. Kallasch) 
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